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� 1/6 121 x 60mm € 244,00 
� 1/6 59 x 133mm € 244,00 

� 1/4 quer 184 x 65mm € 289,00 
� 1/4 hoch 90 x 133mm € 289,00 

� 1/1 184 x 270mm € 659,00 
Satzspiegel

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Anzeigenformate und -preise

� 1/3 59 x 270mm € 399,00 
� 1/6 121 x 270mm € 549,00 

� 1/2 184 x 133mm € 429,00 � 1/1 210 x 297mm € 659,00 
� U2,3 210 x 297mm € 759,00 
� U4 210 x 297mm € 849,00

� 90 x 40mm € 174,00 
� 90 x 50mm € 189,00

� 90 x 270mm € 449,00 
� 90 x 90mm € 249,00 

� 90 x 60mm € 199,00 
� 90 x 80mm € 239,00



Verbreitungsorte: Ditzingen, Heimerdingen, Hirschlanden und Schöckingen 
Auflage: 12.000 Exemplare 
Großabschlüsse: Nach Vereinbarung 
Beilagen: Auf Anfrage 
Agenturvergütung: AE-Rabatt 15% (bei Anlieferung einer druckfertigen Datei) 

Die Agentur muss Auftraggeber und Rechnungsempfänger sein. 
Erscheinungstermine: 4 x (Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter) 
Voraussichtlicher Anzeigenschluss: Frühjahr: 1. März 2026, Sommer: 1. Juni 2026 

Herbst: 1. September 2026, Winter: 1 Dezember 2026 
Geschäftsbedingungen: Aufträge werden zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Anzeigen und 

Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften und den zusätzlichen Geschäfts- 
bedingungen des Verlages ausgeführt. 

Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach Erscheinen ohne jeden Abzug, ansonsten tritt 30 Tage 
nach Erscheinen und Zugang der Rechnung Verzug ein. 
Bei Vorauszahlung oder Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren 2 % Skonto. 
Gelegenheitsanzeigen werden gegen Bankeinzug abgewickelt. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Leonberg 

Bankverbindung: Volksbank Leonberg-Strohgäu  
IBAN: DE85 6006 2909 0110 2010 00 BIC: GENODES1MCH  

Allgemeine und technische Daten: Auflage: 12.000 Exemplare 
Format: 210 x 297 mm 
Erscheinungsweise: 4 x vierteljährlich 
Sonderplatzierung: Platzierungswünsche werden entsprechend den umbruch-

technischen und redaktionellen Möglichkeiten berücksich-
tigt. 

Druck: Offset, 4c Euroskala 
Druckunterlagen: Druckoptimierte, hochaufgelöste PDF- oder EPS-Dateien; 

Bilddateien als TIFF-, JPEG-, PDF- oder EPS-Dateien im s/w- 
oder CMYK-Modus (min. 305 dpi). 

Zahlung: Bis zu zwei Wochen, ohne Abzug, nach Rechnungserhalt 
Bankeinzug (optional) 

Für Mängel, die entstehen, weil die von Ihnen gelieferten Druckunterlagen bereits Fehler aufweisen oder nicht den An-
gaben in unseren Mediadaten entsprechen, gewährt der Herausgeber keine Reklamationsansprüche. 
 
Änderungen vorbehalten! 

Allgemeine und Technische Daten

Verteilgebiete 

Haushalte Gesamt ca. 11.250

Ditzingen 
ca. 6.500

Hirschlanden 
ca. 2.500

Schöckingen 
ca. 750

Heimerdingen 
ca. 1.500

Satzspiegel: 184,0 x 270,0 mm 
Spaltenbreite: 1-spaltig 59mm (58,667mm) 

1,5-spaltig 90mm 
2-spaltig 121mm (121,334mm) 
3-spaltig 184mm 

Abschlussrabatt: Malstaffel: 4 mal = 10% 
Nachlässe der Malstaffel nur mit vorab schriftlich festgelegter Abschlussver- 
einbarung innerhalb eines Kalenderjahres. Wird die Malstaffel nicht erreicht 
wird die Rabattdifferenz nachberechnet. Beim Erreichen einer höheren 
Malstaffel, wird der höhere Rabatt erstattet. 

Anzeigenpreise: Siehe vorseitige Darstellung. Weitere Formate auf Anfrage oder unter: 
www.dimediaverlag.de/mediadaten.html



1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreiben-
den oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung. 

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rah-
men eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner An-
zeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 
erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abge-
rufen und veröffentlicht wird. 

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb 
der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch 
über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus wei-
tere Anzeigen abzurufen. 

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstat-
tung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt 
im Risikobereich des Verlages beruht. 

5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Textmilli-
meterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet. 

6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärterma-
ßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so zeitig beim Verlag ein-
gehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf. 

7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei 
Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angren-
zen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung 
nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 

8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenauf-
träge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nacheinheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grund-
sätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies 
gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme-
stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck 
eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt. 

9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-
wandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder 
beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel 
übliche Druckqualitat im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglichkeiten. 

a) Für Fehler infolge undeutlicher Niederschrift sowie bei fern-
mündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmündlich veran-
lassten Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung 
für die Richtigkeit der Wiedergabe. 

b) Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der An-
zeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt an, haftet aber 
nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder ge-
täuscht wird. 

c) Bei Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise treten diese 
Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft. 

d) Der Werbungtreibende hat Anspruch auf den seiner tatsäch-
lichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entspre-
chenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag 
abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem 
Nachlass von vornherein berechtigt. Die Ansprüche auf 
Nachvergütung entfallen, wenn sie nicht binnen drei Mona-
ten nach Ablauf des Abschlußjahres geltend gemacht wer-
den. 

e) Konzernrabatt wird nur bei privatwirtschaftlich organisierten 
Zusammenschlüssen gewährt. Keine Anwendung findet er 
z.B. beim Zusammenschluss verschiedener selbstständiger 
hoheitlicher Organisationen oder bei Zusammenschlüssen, 
bei denen Körperschaften des öffentlichen Rechts beteiligt 
sind. 

f ) Anzeigen, auch solche des Einzelhandels, werden in der 
Regel über Anzeigenmittler angenommen und provisioniert. 
Einen Provisionsanspruch hat der Mittler aber nur dann, 
wenn er selbst alles, was zur Abwicklung eines Anzeigen-

Zusätzliche Geschäftsbedingungen

auftrages gehört, tatsächlich auch selbst regelt. Weicht der 
Mittler oder sein Kunde, der Inserent, von diesem Grundsatz 
auch nur im Einzelfall ab, entfällt fur solche „Direkt-Dispo-
sitionen“ der Provisionsanspruch des Mittlers. AE-Provision 
erhalten nur Agenturen, die Anzeigen gewerbsmäßig im ei-
genen Namen und für eigene Rechnung erwerben und an 
Dritte weiterveräußern. Agenturen müssen sich in Verträgen 
und Abmachungen mit ihren Kunden (Inserenten) an die Lis-
tenpreise des Verlages halten. Die vom Verlag gewährte AE-
Provision darf von ihnen an ihre Kunden weder ganz noch 
teilweise weitergegeben werden. 

g) Besteht ein Mengen- oder Malabschluss eines Einzelkunden, 
so gelten die Rabattbedingungen auch für die Anzeigenauf-
träge, die durch Anzeigenmittler geschaltet werden. Für sol-
che Aufträge werden Rabattgutschriften bzw. Rabattnach- 
belastungen gegenüber dem Anzeigenmittler erstellt. 

h) Bei Jahresabschlüssen von 100.000 mm und mehr sowie bei 
Anzeigenstrecken von mindestens 3 aufeinanderfolgenden 
Seiten in einer Ausgabe und für Promotionseiten sind Son-
derkonditionen nach einheitlichen Richtlinien möglich. 

i) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung zur 
ErfüIlung von Aufträgen und Leistung von Schadensersatz, 
letztere auch für etwa nicht oder nicht rechtzeitig veröffent-
lichte Anzeigen. 

j) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den In-
halt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur 
Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftrag-
geber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizu-

stellen, die diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch 
wenn er abbestellt sein sollte, erwachsen. Der Verlag ist 
nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu 
prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. 
Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich 
der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegen-
darstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der ver-
öffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweiIs gültigen Anzeigentarifs. Erscheinen ab-
bestellte Anzeigen, so stehen dem Auftraggeber daraus kei-
nerlei Ansprüche gegen den Verlag zu. 

k) Die Vertragsdaten jedes Auftraggebers werden in einer EDV-
Anlage verarbeitet und aufgrund der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen auch über den Zeitpunkt der Vertrags- 
erfüllung hinaus gespeichert. 

l) Inkassoberechtigung haben nur mit Ausweisen versehene 
Kassierer. 

m) Der Verlag ist nicht verpflichtet, im Chiffredienst Zuschriften 
von Computer-Servicediensten, Chiffre-Servicediensten und 
gewerblichen Schreibbüros weiterzuleiten. 

n) Bei Beilagenaufträgen kann es, aus technischen Gründen, 
zu Fehlstreuungen, Mehrfach- oder Fehlbelegungen kom-
men. Der Zustand und die Art der Beilage können die Feh-
lerquote beeinflussen. Eine Fehlstreuung, Mehrfach- oder 
Fehlbelegungen bis 2% der gebuchten Beilagenauflage gilt 
als ordnungsgemäße Erfüllung des Beilagenauftrages.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und Zeitschriften 

10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, 
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm 
hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftrag-
geber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages. 
Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverlet-
zung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter 
Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – 
ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche aus Unmöglich-
keit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende 
Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht fur 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines ge-
setzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haf-
tung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zuge- 
sicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmänni-
schen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus 
auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen. 
In den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung 
für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraus-
sehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigen-
entgelts beschränkt. Reklamationen müssen – außer bei 
nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht 
werden. 

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag be- 
rücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der 
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mit-
geteilt werden. 

12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so 
wird die nach Art der Anzeige übliche tatsächliche Abdruck-
höhe der Berechnung zugrunde gelegt. 

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die 
Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentli-
chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb 
der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rech-
nung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im ein-
zelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 
vereinbart ist. Etwaige Nachlässe fur vorzeitige Zahlung wer-
den nach der Preisliste gewährt. 

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe 
von 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz sowie die Ein-
ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. 
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen wei-
terer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich verein-
bartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen. 

15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen An-
zeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr be-

schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindli-
che Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung 
und Verbreitung der Anzeige. 

16. Kosten für die Anfertigung bestellter Fotoabzüge, Proofs 
und Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit 
der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche 
Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die 
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenen-
falls die durchschnittlich tatsachlich verbreitete) Auflage des 
vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auf-
lagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung be-
rechtigender Mangel, wenn sie bei einer Auflage 
bis zu 50.000 Exemplaren 20 v. H. 
bei einer Auflage bis zu 100.000 Exemplaren 15 v. H. 
bei einer Auflage bis zu 500.000 Exemplaren 10 v. H. 
bei einer Auflage uber 500.000 Exemplaren 5 v. H. 
beträgt. 
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsan-
sprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber 
von dem Absinken der Auflage so zeitig Kenntnis gegeben 
hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zu-
rücktreten konnte. 

18. Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag fur die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe 
auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg 
weitergeleitet. Die Eingange auf Chiffreanzeigen werden vier 
Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht ab-
geholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Ver-
lag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht 
eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und 
im erklär-ten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, 
die das zulassige Format DIN A4 (Gewicht bis 50 Gramm) 
überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen 
und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegen-
nahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für 
den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei 
entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. 

19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an 
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist der 
Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im 
Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat 
der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Ge-
setzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages 
vereinbart.


